
KONZESSIONSVERTRAG 
 

 zwischen 
 

der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden,  
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Axel Haas, 

 
und 

 
den Verbandsgemeindewerken - Wasserwerk -,  

vertreten durch den Werkleiter, Herrn Ulrich Kurz 
 
 
 
 
 
 

I. 
 
Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden überträgt den Verbandsgemeindewerken - Wasserwerk - 
in ihrem gesamten Bereich (ausgenommen die Stadt Kirchheimbolanden) das alleinige Recht zur 
Durchführung der Wasserversorgung mit Wirkung ab 01.01.1975. 
 
 

II. 
 
Die Verbandsgemeinde wird dafür Sorge tragen, daß die Ortsgemeinden die benötigten Grundstücke, 
Straßen, Wege, Plätze etc. unentgeltlich zur Verfügung stellen, wie es zur Durchführung einer 
ordnungsgemäßen Wasserversorgung notwendig ist. 
 
 

III. 
 
Die Verbandsgemeindewerke - Wasserwerk - verpflichten sich dabei, auf die Interessen der 
Ortsgemeinden soweit wie möglich Rücksicht zu nehmen. Bei Interessengegensätzen sind die 
unterschiedlichen Interessenlagen gegeneinander abzuwägen und eine einvernehmliche Regelung 
herbeizuführen. 
 

IV. 
 
Die Verbandsgemeindewerke - Wasserwerk - verpflichten sich, im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere der Konzessionsabgabenordnung - Energie -KAE vom 04.03.1994 - in 
der Fassung des Änderungsgesetzes vom 24.12.1956 (BGBl. 1956 I S. 1076), soweit nicht nichtig 
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20.11.1990 - 1 C 30.89), eine Konzessionsabgabe 
an die Verbandsgemeinde zu entrichten. 
 
 

V. 
 
Die Sätze bestimmen sich nach § 2 KAE. Daraus folgt, soweit nur Ortsgemeinden unter 25.000 
Einwohner vorhanden sind, daß sich die Konzessionsabgabe mit 1,5 % der Roheinnahmen aus 
Versorgungsleistungen an Sonderabnehmer und mit 10 % aus Roheinnahmen aus 
Versorgungsleistungen an Tarifabnehmer bemessen. 
 

VI. 
 
Etwa noch bestehende anderweitige Regelungen werden damit aufgehoben. 
 



 
VII. 

 
Der Vertrag beginnt mit dem 01.01.1998 und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann nur unter Einhaltung 
einer Frist von jeweils 2 Jahren zum Ende eines Jahres gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der 
Schriftform. 
 


